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Information zu Motorradlenkern und Gutachten 
 

 
Lenkerempfehlung: 
 
Die Auswahl eines Lenkers ist von den körperlichen Gegebenheiten des Fahrers, der 
gewünschten Sitzposition und von weiteren Faktoren und Anbauteilen wie Riser, 
Gabelbrücke, Fußrastenanlage, Sitzbank, Lenkererhöhungskits usw. abhängig. Aus diesem 
Grund können wir keine Empfehlung bei der Lenkerauswahl geben.  
 
Passt der Lenker mit den originalen Bremsleitungen, Seilzügen und Elektrokabeln: 
 
Wir haben keine Informationen darüber welcher Lenker sich auf welchem Motorrad mit den 
originalen Bremsleitungen, Seilzügen und Elektrokabeln montieren läßt, oder ob sie 
verlängert werden müssen. Wir empfehlen Ihnen eine Beratung in einer erfahrenen 
Werkstatt. 
 
Eine Ausnahme sind Lenker mit ABE (ohne Anbauabnahme). Hier passen die Lenker bei den 
im Verwendungszweck aufgeführten Motorrädern ohne weitere Umbauten wenn sich das 
Motorrad im original Zustand befindet. 
 
Anbau der Armaturen: 
 
Unsere Lenker haben keine Bohrungen für die Fixierung der Armaturen und keine Gewinde 
für Lenkergewichte. Bohrungen für die Armaturenfixierung müssen je nach gewünschter 
Stellung der Armaturen selbst angebracht werden.  
Handelsübliche Lenkergewichte mit Klemmvorrichtung können angebracht werden. 

 
Kürzung der Griffenden bei unseren Lenkern: 
 
Von unserer Seite gibt es keine Bedenken gegen eine Kürzung der Griffenden. 
Vorraussetzung ist das die Griffenden auf beiden Seiten um die gleiche Länge gekürzt 
werden und daß das verbleibende Griffstück zur Aufnahme der Armaturen lang genug ist. 
 
Wir empfehlen Ihnen eine Kürzung vorher mit dem Prüfer abzusprechen. Unter Beachtung 
der in dem TB / TGA aufgeführten Anbauhinweise bestehen unsererseits keine Bedenken 
gegen eine Eintragung.  
 
Gutachten: 
 
Auf unserer Website können Sie unter "Service" aktuelle TB / TGA herunterladen. In jedem 
TB / TGA finden Sie eine Auflistung der Punkte die bei einem Umbau zu beachten sind. 
 
Bei einigen Lenkern werden 2 Gutachten mitgeliefert. Im TGA ist der Lenker geprüft, im TB 
ist die Erweiterung um eine spezielle Variante des Lenkers. 
 
Auf der Rückseite finden Sie eine Auflistung der verschiedenen Gutachten-Typen mit 
Hinweisen welche Prüfer die Eintragungen durchführen dürfen. 
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1. TB (Technischer Bericht) nach § 19/2  

 
Die Prüfer von TÜV, Dekra, GTÜ und anderen Organisationen die eine Ausbildung als 

AAS (Amtlich anerkannter Sachverständiger) 
AASMT (Amtlich anerkannter Sachverständiger mit Teilbefugnis) 
USB (Unterschriftsberechtigtem Technischer Dienst) 

haben, dürfen eine Anbauprüfung mit Einzelbegutachtung durchführen. 
 

2. TGA (Mit Einschränkung auf bestimmte Motorradmodelle) nach § 19/3. 
(Ab 2004 dürfen neue TGA nur mit der Einschränkung auf bestimmte Motorradmodelle erstellt werden) 
 

a. Das Motorrad ist für den Lenker gelistet  
 

Die Prüfer von TÜV, Dekra, GTÜ und anderen Organisationen die eine Ausbildung als 
AAS (Amtlich anerkannter Sachverständiger) 
AASMT (Amtlich anerkannter Sachverständiger mit Teilbefugnis) 
USB (Unterschriftsberechtigtem Technischer Dienst) 
PI (Prüfingenieur) 

haben, dürfen eine Anbauprüfung durchführen. 
 

b. Das Motorrad ist für den Lenker nicht gelistet  
 

Die Prüfer von TÜV, Dekra, GTÜ und anderen Organisationen die eine Ausbildung als 
AAS (Amtlich anerkannter Sachverständiger) 
AASMT (Amtlich anerkannter Sachverständiger mit Teilbefugnis) 
USB (Unterschriftsberechtigtem Technischer Dienst) 

haben, dürfen eine Anbauprüfung mit Einzelbegutachtung durchführen. 
 

3. TGA (Ohne Einschränkung auf Motorradmodelle) nach § 19/3  
(Bis Ende 2003 konnten TGA ohne Einschränkung auf bestimmte Motorradmodelle erstellt werden) 
 

Diese Teilegutachten haben den Verwendungszweck „Universell“ nach 
Lenkerrohrdurchmesser und / oder  
Krafträder mit Fahrzeug – und Aufbauart  

09 (Motorrad, Leichtkraftrad, Kleinkraftrad, Mokick),  
19 (Motorrad mit Beiwagen)  
25 (Krafträder)  

und sind nicht auf bestimmte Motorrad Modelle eingeschränkt. 
 

Die Prüfer von TÜV, Dekra, GTÜ und anderen Organisationen die eine Ausbildung als 
AAS (Amtlich anerkannter Sachverständiger) 
AASMT (Amtlich anerkannter Sachverständiger mit Teilbefugnis) 
USB (Unterschriftsberechtigtem Technischer Dienst) 
PI (Prüfingenieur) 

haben, dürfen eine Anbauprüfung durchführen. 
 

4. ABE (ohne Anbauprüfung) 
(Kann nur erstellt werden wenn der Lenker ohne weitere Umbauten angebaut werden kann) 
 

Das Motorrad ist für den Lenker gelistet: 
Keine Anbauprüfung notwendig, die ABE muß mitgeführt werden. 
 

Das Motorrad ist für den Lenker nicht gelistet: 
Abnahme wie unter Punkt 1. 
Viele Prüforganisationen akzeptieren auch eine Anbauprüfung wie unter Punkt 3. 
 

Bei einer Kombination mehrerer Artikel (Lenker, Riser, Bremsleitung, usw.) ist immer eine 
Anbauprüfung nach § 19/2 vorzunehmen. 


